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Eine Vielzahl von Steuerbescheiden ist 
fehlerhaft. Der jüngste Programmierfeh-
ler bei der Berechnung der Pendlerpau-
schale ist allerdings einmalig. Lesen Sie 
nebenstehend, ob Sie betroffen sind und 
was Sie tun sollten. 

Die Seite 2 enthält zwei aktuelle Urteile 
des Bundesfinanzhofs . 

Unser Tipp auf Seite 3 befasst sich dies-
mal mit der Problematik der Meldungen 
von Freistellungsaufträgen an die Finanz-
behörden und den geplanten Änderungen 
zum 1.1.2011. 

Auf Seite 4 erfahren Sie Näheres zur Ini-
tiative der Schweizer Banken zu der Ein-
führung einer Abgeltungsteuer nach deut-
schem Vorbild. 

2 Darlehenszinsen bei Verkauf  
 wesentlicher Kapitalbeteiligungen 

 Scheingewinne steuerpflichtig 

 Für Arbeitgeber

3 Haushaltsnahe Dienstleistungen  
 nicht zugleich Handwerkerleistungen

 Unser Tipp

4 Streitanfälligkeiten im Steuerrecht

 Steuern & Recht
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Pendlerpauschale falsch 
berechnet

Pendlerpauschalen: manuelles Nachrech-
nen notwendig.

Programmfehler: 
Programmierern der Finanzverwaltung 
ist bei der letzten Softwareüberarbei-
tung ein Fehler unterlaufen.. Betroffen 
sind alle Pendler, die innerhalb eines 
Jahres z.B. durch Umzug oder Stellen-
wechsel unterschiedliche Wegstrecken 
zurückgelegt haben. Diese sollten ihren 
letzten Steuerbescheid ihrem Steuerbe-
rater zur Prüfung innerhalb der einmo-
natigen Rechtsbehelfsfrist einreichen.  

Hintergründe: 
Der Programmfehler liegt bei der Be-
rechnung des Jahreshöchstbetrages von 
4.500 €. Der Höchstbetrag wurde in 
der zuletzt von der Finanzverwaltung 
angewandten Programmversion fehler-
haft in Tageshöchstbeträge umgerech-
net, indem der Gesamtbetrag durch die 
Anzahl der Arbeitstage im Jahr geteilt 
wurde. Bei 225 Arbeitstagen ergibt 
sich daraus ein Tageshöchstsatz von 
20 €. Nur bei Pendlern, die das ganze 
Jahr denselben Arbeitsweg zurück-
gelegt haben,  führt dies zu keinen 
Abweichungen bei der Berechnung. Die 
Finanzverwaltung hat angekündigt, die 
fehlerhafte Programmierung wieder 

zu ändern. Begründung: Es gibt laut 
Gesetz nur einen Jahres- aber keinen 
Tageshöchstbetrag.

Einspruch: 
Pendler mit unterschiedlichen Arbeits-
wegen sowie solche die mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln unterwegs waren und 
ihre Steuererklärung nicht durch den 
Steuerberater haben erstellen lassen, 
sollten ihren letzten Steuerbescheid 
durch einen solchen überprüfen las-
sen. Bereits ergangene Steuerbescheide 
müssen mit Rechtsmittel angefochten 
werden. Vorsorglich ist allen Pendlern 
zum Einspruch zu raten, die öffentliche 
Verkehrsmittel für einen Teil des Jah-
res nutzten und dabei mindestens 67 
Kilometer zurückgelegt haben und für 
einen anderen Teil des Jahres eine kür-
zere Strecke zur Arbeit gefahren sind. 
Für Pendler, die ihre Steuererklärung 
durch den Steuerberater haben erstel-
len lassen und dieser die korrekte 
Berechnung der abziehbaren Pendler-
pauschale vorgenommen hat, müssen 
nur im Fall einer abweichenden Diffe-
renz nach entsprechendem Bescheidab-
gleich tätig werden. Auch hier wir der 
Steuerberater den Rechtsbehelf veran-
lassen und beim Finanzamt die genaue 
Berechnung anfordern.  

Fehler in Software der Finanzverwaltung.

WEITERE INHALTE

Liebe Mandantin,  
lieber Mandant!

Viel Erfolg!  
Ihr Steuerberater 
Harald Müller

Besuchen Sie unsere Website:
www.mueller-steuerberatung.de

Für Mandanten und Freunde...

www.mueller-steuerberatung.de - Beratungshotline: 07072/ 600 48-160



Scheingewinn: 
Scheingewinne sind Gewinne aus Schnee-
ballsystemen. Sie entstehen dadurch, dass 
ein Anlagebetrüger die Einlagen neuer 
Anleger zur Zahlung versprochener Kapi-
talerträge auf die Anlagen der Altanleger 
verwendet. Die Rechtsprechung behan-
delte Scheingewinne bisher als steuer-
frei, da es sich hierbei nicht um „echte“ 
Kapitalgewinne handelt und es insoweit 
auch nicht zu einem Vermögenszuwachs 
gekommen ist.  

Leistungsbereitschaft: 
Der Bundesfinanzhof hat neuerdings 
seine Rechtsprechung dahingehend geän-
dert, dass er Gutschriften aus einem 
Schneeballsystem der Besteuerung unter-

wirft, „wenn der Betreiber des Schneeball-
systems bei entsprechendem Verlangen 
des Anlegers zur Auszahlung der gutge-
schriebenen Beträge leistungsbereit und 
leistungsfähig gewesen wäre.“ Geprellte 
Anleger, die „Zinsen“ von einem zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht insolventen 
Anlagebetrüger erhalten haben oder hät-
ten erhalten können, unterliegen so der 
Steuerpflicht. 

Hinweis: 
Gegen eine Steuerpflicht spricht, wenn 
der Steuerpflichtige nachweislich einen 
Auszahlungswunsch äußerte, der Anlage-
betrüger jedoch über andere Zahlungsmo-
dalitäten verhandelte (BFH v. 16.3.2010 
VIII R 4/07). 

FÜR ARBEITGEBER  
Sozialversicherungspflicht 
des GmbH-Geschäftsführers

Die Sozialversicherungspflicht eines GmbH-
Geschäftsführers lässt sich oftmals nur 
mittels eines Statusfeststellungsverfahrens 
klären, das durch die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund durchgeführt wird. Bisher 
war strittig, ob Aufwendungen im Zusam-
menhang mit diesem Statusfeststellungs-
verfahren steuerlich absetzbar sind. 

DER FALL:
Geklagt hat ein Geschäftsführer, der sich 
von einem Beratungsunternehmen über 
seinen Sozialversicherungsstatus hatte 
aufklären lassen. Die Honoraraufwendun-
gen für die Beratung setzte er bei sei-
nen Einkünften aus nichtselbstständiger 
Arbeit ab. Der Bundesfinanzhof (BFH) gab 
dem Steuerpflichtigen recht, in dem er mit 
Urteil vom 6.5.2010 ( VI R 25/09; veröf-
fentlicht am 21.7.2010) entschieden hat,  
dass diese Kosten als Werbungskosten 
abziehbar sind. Der BFH führte aus, dass 
Aufwendungen eines Steuerpflichtigen im 
Zusammenhang mit einem Anfrageverfah-
ren nach dem Vierten Buch Sozialgesetz-
buch zu den Werbungskosten bei den Ein-
künften aus nichtselbstständiger Arbeit 
zählen. 

BEGRÜNDUNG:
Der Bundesfinanzhof stützte sich dabei 
auf den mit der Beschäftigung einherge-
henden Veranlassungszusammenhang. Ein 
solcher bestehe nicht bloß bei allen mit der 
Einkunftsart der nichtselbständigen Arbeit 
im Zusammenhang stehenden bürgerlich-
rechtlichen oder arbeitsrechtlichen Strei-
tigkeiten. Ein Veranlassungszusammen-
hang bestehe auch für mit einer Beschäf-
tigung zusammenhängende öffentlich-
rechtliche Streitigkeiten. Unter den Wer-
bungskostenabzug fallen auch so genannte 
Erfolgshonorare, die sich aus jenen Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträ-
gen berechnen, welche rückzuerstatten 
sind, wenn sich nachträglich ergibt, dass 
der GmbH-Geschäftsführer nicht sozialver-
sicherungspflichtig war.  
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Darlehenszinsen als nachträgliche Werbungskosten.

Darlehenszinsen bei Verkauf 
wesentlicher Kapitalbeteiligungen 

Scheingewinne  steuerpflichtig

Darlehenszinsen: Nachträglicher Abzug mindert Verluste aus Beteiligungen.
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Bisherige Regelung: 
Beteiligte sich ein Investor an einem 
Unternehmen und veräußerte er den 
Anteil wieder mit Verlust, konnte ein ggf. 
aufgenommener Finanzierungskredit 
aus dem Verkaufserlös nicht mehr getilgt 
werden. Folge war, dass der Unterneh-
mer das Restdarlehen weiter bedienen 
und hierfür Zinsen entrichten musste. 
Bisher konnte der Unternehmer die nach 
dem Verkauf der Anteile bis zur komplet-
ten Tilgung des Anschaffungsdarlehens 
anfallenden Zinszahlungen nicht mehr 
steuerlich geltend machen. Der Bundesfi-
nanzhof hat jetzt jedoch – in Abkehr von 
seiner bisherigen Rechtsprechung – den 

Abzug von Darlehenszinsen im Zusam-
menhang mit der Anschaffung einer 
Unternehmensbeteiligung als nachträg-
liche Werbungskosten zugelassen. 

Gültigkeit: 
Dies gilt, soweit der Verkaufserlös nicht 
zur Tilgung des bei Anschaffung der 
Beteiligung aufgenommenen Darle-
hens ausreicht (Urt. v. 16.3.2010 - VIII 
R 20/08; veröffentlicht am 21.7.2010). 
Dadurch mindern im Verlustfall jeden-
falls die Zinsen für das noch zu tilgende 
Restdarlehen die übrige Einkommen-
steuer des Unternehmers und tragen 
somit zur Verlustreduzierung bei. 

Bundesfinanzhof ändert Rechtsprechung.



Der Fall:   
Ein Ehepaar bezog 2003 sein neues Eigen-
heim. Im Jahr 2006 beauftragten die Ehe-
leute für die Gestaltung des umliegenden 
Gartens eine Firma und machten für die 
Aufwendungen in Form von zweierlei 
Steuerermäßigungen geltend: für die Erd- 
und Pflanzarbeiten haushaltsnahe Dienst-
leistungen und für die Einfriedungsarbei-
ten (Errichtung einer Stützmauer) Hand-
werkerleistungen. Die Finanzverwaltung 
stimmte einer zweimaligen Inanspruch-
nahme der Steuerermäßigung nicht zu. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz gab 
der Finanzverwaltung Recht (Urteil vom 
1.7.2010 4 K 2708/07).

Begründung:     
Die von dem Ehepaar geltend gemach-
ten Aufwendungen entsprachen weder 
dem Bild einer haushaltsnahen Dienst-
leistung noch jenem einer Handwer-
kerleistung für Renovierungs-, Erhal-
tungs- und Modernisierungsmaßnah-
men. Denn die Gartenarbeiten wurden 
im Rahmen des Bauvorhabens erstmalig 
ausgeführt, d.h., der Garten wurde neu 
angelegt. Damit wurden weder Renovie-
rungs- oder Erhaltungs- noch Moderni-

sierungsarbeiten durchgeführt.  

Anmerkung:   
Das Bundesministerium der Finanzen hat 
in einem aktuellen Anwendungsschrei-
ben (vom 15.2.2010 IV C 4 –S 2296-
b/07/0003) zur Abgrenzung von haus-
haltsnahen Beschäftigungsverhältnis-
sen und Handwerkerleistungen Stellung 
genommen . Nach Meinung der Finanz-

verwaltung ist eine Aufteilung der Rech-
nungsbestandteile, in der sich Elemente 
der Gartengestaltung und der allgemei-
nen Gärtnerarbeit befinden, in  Haushalts-
nahe Dienstleistungen und Handwerker-
leistungen sehr wohl vorzunehmen.  Eine 
Steuergestaltung wie im Urteilsfall wäre 
daher –soweit es sich nicht um Neubauar-
beiten handelt – im Einklang mit der Mei-
nung der Finanzverwaltung.        

Steuerabzug von Aufwendungen zur erstmaligen Gartengestaltung.

Haushaltsnahe Dienstleistungen nicht zugleich  
Handwerkerleistungen

Freistellungsaufträge werden von den 
Banken regelmäßig an die Finanzbehör-
den gemeldet. Den Finanzbehörden wer-
den dabei neben den personenbezogenen 
Daten sämtliche Zinsen und Dividenden-
einnahmen mitgeteilt. 

Die Meldungen sollen einen Missbrauch 
dahingehend verhindern, dass ein Steuer-
pflichtiger mehrere Freistellungsaufträge 
jeweils in Höhe des vollen Steuerfreibe-
trags erteilt. Die Überprüfung von Frei-
stellungsaufträgen wird künftig intensi-
viert werden. Denn ab 2011 müssen die 
Freistellungsaufträge laut dem Geset-
zesentwurf für das Jahressteuergesetz 
2010 auch die Steuer-Identifikations-
nummer des Bankkunden enthalten. 
Mehrfacherteilungen als auch die Ertei-
lung mehrerer Teilbeträge insgesamt über 
den Freibetrag hinaus dürften der Finanz-
verwaltung dann verstärkt auffallen. Die 
Neuregelung sollte dazu veranlassen, die 

Freistellungsaufträge spätestens zum 
1.1.2011 zu überprüfen und gegebenen-
falls neu anzupassen. Insbesondere bei 
mehreren Depots sollte die ursprüngli-
che Verteilung des Sparerfreibetrags 
auf mehrere Teilbeträge überprüft wer-
den. Werden in einem Depot nur unter dem 
erteilten Teilfreibetrag liegende Erträge 
erwirtschaftet, ist der Freistellungsauftrag 
zu ermäßigen oder zu kündigen. Erfolgte im 
Kalenderjahr eine Heirat und der Wechsel 
zur Zusammenveranlagung, sollten unver-
brauchte Freibeträge des anderen Ehegat-
ten gezielt genutzt werden. Andernfalls 
führen die betreffenden Kreditinstitute 
zu viel Abgeltungsteuer ab!

FREISTELLUNGSAUFTRÄGE NEU ANPASSEN
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Privathaushalt: Neubaumaßnahmen keine haushaltsnahen Dienstleistungen.
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Streitintensität in Steuersachen: Tendenz fallend!
STEUERN & RECHT
Bald auch Abgeltungsteuer  
in der Schweiz?

Die Schweizer Banken sind dem stetigen 
Druck seitens des deutschen Finanzmi-
nisteriums sowie weiterer Hochsteuerlän-
der aus der EU für mehr Transparenz – 
unter anderem werden verstärkt automa-
tisierte Meldungen von Kapitaleinkünften 
an die Wohnsitzfinanzämter ausländi-
scher Kontoinhaber gefordert – mit dem 
Vorschlag entgegengetreten, eine Abgel-
tungsteuer auf Vermögen bei Banken im 
grenzüberschreitenden Kundenverhältnis 
einzuführen. 

ZIEL DES PROJEKTS:
Mit dem Projekt „Abgeltungsteuer“ wol-
len die Schweizer Banken erreichen, dass 
alle für ihre ausländischen Kunden ver-
walteten Vermögen im Einklang mit den 
Steuergesetzen des jeweiligen Wohnsitz-
staats stehen. Gleichzeitig soll die Privat-
sphäre der Auslandskunden gewahrt blei-
ben. 

WAHRUNG DER PRIVATSPHÄRE:
Die Schweizer Banken bieten dabei sowohl 
eine Abgeltungsteuer „mit Zukunftswir-
kung und Wahrung der Privatsphäre“, als 
auch eine Abgeltungsteuer „mit Wirkung 
für die Vergangenheit“ an. Letztere soll in 
einer pauschalen Abgeltung, verbunden 
mit einer Entkriminalisierung der Vermö-
genswerte, bestehen. 

WEN ES BETRIFFT:
Betroffen von dem Vorschlag des Abzugs 
einer Abgeltungsteuer sind natürliche Per-
sonen als Inhaber eines Schweizer Kon-
tos, die ihren Wohnsitz in dem jeweiligen 
Vertragsstaat haben. Ausgenommen sind 
Konten, die auf juristische Personen lau-
ten, mit Ausnahme der Anstalten, Stiftun-
gen, Treuhandunternehmungen und ähn-
licher Verbindungen, die kein Handels-, 
Fabrikations- oder anderes nach kaufmän-
nischer Art geführtes Gewerbe betreiben. 

Neueste Statistiken der Streitfälle vor 
den Finanzgerichten, dem Bundesfinanz-
hof sowie dem Europäischen Gerichtshof:

Streitfälle:
Neueste Statistiken über die Anzahl der 
Streitfälle in Steuersachen zeigen, dass 
die Anzahl der Streitigkeiten zurückge-
gangen ist. Gemäß der Antwort der Bun-
desregierung auf die „Kleine Anfrage“ 
bestimmter Abgeordneter der Fraktion 
„Die Linke“ (BT-Drucksache 17/2296 vom 
25.6.2010) sanken die Verfahren bei den 
Finanzgerichten im 
Jahr 2009 auf 54.393 
(von 57.466 im Jahr 
2008). Die Zahl der 
Neueingänge beim 
Bundes f inanzho f 
blieb hingegen mit 
3.430 Fälle im Jahr 
2009 gegenüber 2008 
(3.394 Fälle) annä-
hernd gleich. Zum 
31.12.2009 waren 
vor den Finanzge-
richten 59.550 Ver-
fahren (31.12.2008: 
63.100) sowie 2.450 
Verfahren vor dem 
Bundes f inanzho f 
(31.12.2008: 2.384) 
anhängig. 

Revisionen:  
2009 wurden 325 
Revisionen stattge-

geben, davon 143 aufgrund eines Rechts-
mittels der Verwaltung. In 182 Fällen hat-
ten Steuerpflichtige mit ihren Revisionen 
Erfolg.

Verfahrensdauer:  
Die durchschnittliche Verfahrensdauer 
bei den Finanzgerichten erhöhte sich von 
17 (2004) auf 18,1 Monate (2009). Schnel-
ler ging es hingegen beim Bundesfinanz-
hof. Beim obersten Finanzgericht sank 
die Verfahrensdauer von 12 (2004) auf 9 
Monate (2009). 
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WICHTIGE ZAHLUNGSTERMINE IM SEPTEMBER

10.9.

Umsatzsteuer mtl. für August bzw. Juli mit Dauer-Fristverlän-
gerung bei Sondervorauszahlung 1/11 Abschlag 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer ev. und 
röm.-kath. für August
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag für  
III. Quartal 2010

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag für III. Quartal 2010

13.9.
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und 
Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag. Dies gilt nicht bei Bar-
zahlung und Zahlung per Scheck.

27.9. Abgabe Zusammenfassende Meldung

28.9. Sozialversicherungsbeiträge September

Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck gelten erst  
drei Tage nach Eingang des Schecks als geleistet.

Streitanfälligkeiten im  
Steuerrecht 
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